
41
Bei namhafter, nach den Umſtänden 3u ermäßigenden Strafe,darf kein Geiſtlicher ein Kind, welches ſein vierzehntes ahr noch nichtvollendet hat, U Annahme oder FJum öffentlichen Bekenntniſſe einer

anderen Religion zulaſſen, als worin dasſelbe den vorſtehenden geſetz—lichen Beſtimmungen gemäß bis dahin 3u erziehen geweſen(Uebergangs-Beſtimmung.)
Anmerkung. leſe Verordnung gilt aut der Einleitungs-Be⸗ſtimmung für alle Provinzen des Königreiches, mithin auch für jene

Landestheile, In denen bn da Allgemeine Preußiſche LandrechtGeltung hat (das hannover'ſche ichsfeld, Oſtfriesland, NiedergrafſchaftLingen und münſter'

E Abſpliſſen).“
Zu Lebzeiten des ehelichen Vaters

entſcheidet nach der obigen Verordnung ber die Erziehungſämmtlicher Kinder ausſchließlich der des Vaters Dieſem ſtehtdas Recht zu, die Confeſſion der Kinder u beſtimmen, eine Be
immung 3u widerrufen, für die verſchiedenen Kinder Verſchiedenheit8 der religiöſen Erziehung anzuordnen. Desgleichen iſt für die Im 6,
Abſatz , bezeichneten unehelichen Kinder der Wille des Vaters ent⸗
ſcheidend. In dem Falle, daſs der ater behindert iſt, eine ver⸗
nünftige Willensentſchließung ierüber zu faſſen oder Und⸗—
Ageben, 141 an Stelle ſeines illens die allgemeine geſetzlicheVermuthung, E des Geſetzes als Norm nach dem ode des
Vaters au 77 ird geſetzli vermuthet, daſs der ater eine
ſämmtlichen ehelichen Kinder, die Söhne wie die Töchter, In ſeiner
eigenen Religion habe wollen erziehen laſſen Falls jedo der Qater
vor dem Eintritte dieſer Unfähigkeit In einer der eiden durch
beſtimmten Weiſen ber die religiöſe Erziehung der Kinder Anordnung
getroffen, bleibt leſe in Geltung

In dieſer Weiſe hat
das Königl. Ober⸗Appellationsgericht Celle die Juſtiz⸗

kanzlei nabru AQm März 14851 die Erziehung der Kinder
des katholiſchen Ludwig Rewer aus Oſtercapeln geregelt, welcher 1843
nach Nordamerika auswanderte, 1850 dem Gerüchte nach verſtorben war
und über die Kindererziehung In keiner der beiden Tten des An⸗
ordnung getroffen hatte Der Entſcheid der höchſten Inſtanz autete:
„Nachdem Unſere Verordnung vom 31 Uli 1826 für den Fallſeines (des Vaters) Ode vorſchreibt, daſs vermuthet werden ſoll,
daſs der verſtorbene Qter eine ſämmtlichen ehelichen Kinder In ſeinereigenen Religion habe erziehen laſſen wollen, owie daſs von dieſerVermuthung nur dann abgewichen werden ſolle, folgen die
zwei des §8575 dieſe orſchri des Geſetzes aber hier analogiſch
zuL Anwendung gebracht werden muſs, weil  68 unmöglich
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iſt, ſeine Willensmeinung einzuholen; nun aber einer der
beiden Fälle nachgewieſen iſt, Unter denen CS rlaubt ſein ſoll, von
der geſetzlichen Vermuthung abzuweichen ſo aht ihr die
Vormundſchaft anzuweiſen, die beiden üngſten Rewer'ſchen upillen
In der katholiſchen Confeſſion erziehen laſſen.“

2 Hiermit ſtimmt überein das Urtheil des Kammergerichtes
Januar 1884 „OIm (der Verordnung vom 31 uli

wird die geſetzliche Vermuthung aufgeſtellt, daſs der verſtorbene ater
ſeine Kinder In ſeiner eigenen Religion habe erziehen laſſen wollen
Nach dieſer klar ausgeſprochenen Abſicht des Geſetzgebers muſs nach
allgemeinen Rechtsgrundſätzen die Vermuthung, daſs der ater die
Kinder In ſeiner eigenen Religion erziehen laſſen wolle, überall auch
da atzgreifen, wo der ater durch äußere Umſtände, Geiſtes⸗
krankheit, einer abweichenden Erklärung ſeines Willens ver⸗
hindert iſt

III Die Erziehung nach dem ode des ehelichen Vaters
Einer näheren Beſprechung bedürfen die zwei um vor⸗

geſehenen Fälle
Die Im 5 vorgezeichnete Erklärung des Vaters vor Gericht

hat i ſolange Geltung als
a) noch kein Kind des Vaters ſchulpflichtig iſt und

keinerlei nachweisbarer derru der Erklärung rfolgt iſt
7  jede ſpätere beweisbar als ernſtliche Willensäußerung abgegebene
Erklärung, in einem Teſtamente, würde genügen“, um die
Wirkung der gerichtlich aufgenommenen Erklärung aufzuheben.?
Desgleichen iſt die Erziehung eines Kindes In der väterlichen Con⸗
eſſion eln genügender Widerruf.

Die Beſtimmung des X a) gilt für ſämmtliche Kinder,
auch für die beim ode des Vaters n nicht chul
pflichtigen.

Wenn bei dem ode des Vaters alle ſeine Kinder ereits chul
fähig waren, und alle den Hauptunterricht in der eligion mit In⸗
begriff der unterſcheidenden Glaubenslehre durch Geiſtliche der anderen
Confeſſion erhielten, E iſt * klar, daſs die orſchri des zur
Anwendung kommt: 77 Nach des Vaters ode muſs die religiöſe Er⸗
ziehung der Kinder ſo fortgeſetzt und vollendet werden, wie eS
dem vom Qater ernſtlich und fortwährend gehegten illen gema 40
Fraglich kann nur ſein, ob, wenn bei dem ode des Vaters ein oder
einige Kinder ſchu und dieſe ſämmtlich In der nütter⸗
lichen RW

Confeſſion Erzogen ſind, andere Kinder jedo noch nicht ſchul

oH und Küntzel, Jahrbuch der Entſcheidungen de Kammergerichtes,
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